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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000128/2013 

an die Kommission 
Artikel 115 der Geschäftsordnung 

Doris Pack 
im Namen des Ausschusses für Kultur und Bildung 

Betrifft: Staatliche Beihilfen für Kinoproduktionen 

In ihrem überarbeiteten Entwurf einer Mitteilung  vom 30. April  über staatliche Beihilfen für Filme und 
andere audiovisuelle Werke betont die Kommission, dass es in Bezug auf die Territorialisierung der 
Ausgaben angebracht wäre, bei der Vergabe staatlicher Beihilfen an Kinoproduktionen und den 
audiovisuellen Sektor Diskriminierung aufgrund der Herkunft der bei Filmproduktionen genutzten 
Waren und Dienstleistungen auszuschließen. 

1. Wie erklärt die Kommission angesichts der Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltskrise diesen 
Ausschluss – bei dem sie sich auf ein Urteil des Gerichtshofs von 2009 stützt, das sie noch bis 
2012 außer Acht gelassen hat – durch den die Finanzierung europäischer Kinoproduktionen 
geschwächt und die Zahl an Filmen sowie langfristig die Anzahl der Arbeitsplätze im 
audiovisuellen Sektor drastisch zurückgehen werden. 

2. Wie rechtfertigt die Kommission ihren Standpunkt angesichts der Tatsache, dass dadurch das 
Gleichgewicht zwischen den Grundsätzen des Binnenmarkts auf der einen und dem 
Allgemeinwohl sowie den wirtschaftlichen Besonderheiten des audiovisuellen Sektors auf der 
anderen Seite nicht gewährleistet werden kann? 

3. Wie begründet die Kommission – angesichts der Tatsache, dass der Vertrag nicht geändert 
wurde – das Überdenken  

 – ihres bisherigen Standpunkts zu den Regelungen für staatliche Beihilfen und 

 – der wichtigsten in ihrer Mitteilung zur Filmwirtschaft genannten Grundsätze sowie ihrer 
Mitteilung von 2012, insbesondere in Bezug auf die Territorialisierung der Ausgaben? 

4. Welche Folgemaßnahmen beabsichtigt die Kommission zu ergreifen, um dafür zu sorgen, dass 
der europäische audiovisuelle Sektor stark und wettbewerbsfähig bleibt, was dazu beitragen 
könnte, die kulturelle Vielfalt der Mitgliedstaaten in kinematografischer Hinsicht innerhalb der 
Union aufrechtzuerhalten? 
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